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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2021

§ 6

Ausschreibung von Planstellen und Funktionen

 

In Ausschreibungen von Planstellen und Funktionen sind die mit dem Arbeitsplatz (der Funktion) verbundenen

Erfordernisse und Aufgaben entsprechend dem § 3 Abs. 2 so zu formulieren, dass sie zu keiner Diskriminierung wegen

eines Diskriminierungsgrundes nach § 1 führen. Die Ausschreibung darf auch keine zusätzlichen Anmerkungen

enthalten, die auf ein bestimmtes Merkmal schließen lassen.
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